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RS OGH 1970/3/25 5Ob37/70,
5Ob21/73, 6Ob195/73, 4Ob528/75,

1Ob804/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1970

Norm

EheG §49 E

Rechtssatz

Es kommt nicht darauf an, ob die Aufrechterhaltung der Ehe sittlich gerechtfertigt ist, sondern ob das

Scheidungsbegehren trotz der dem Kläger zur Last liegenden eigenen schweren Verfehlung als sittlich gerechtfertigt

angesehen werden kann.
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